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Text

Von Zeile 321 bis 323 einfügen:
kommunale Grundsicherung und verlässliche Finanzausstattung umfasst, damit Städte und Gemeinden
ihre Aufgaben zuverlässig erfüllen können. Deshalb soll die Steuerkraftzahl der Gemeinden nicht mehr
nach den Steuereinnahmen der Gemeinden des vorvergangenen Jahres ermittelt werden, sondern nach
dem Mittel der Steuereinnahmen der Gemeinde der letzten drei vergangenen Jahre. Sich aus dem
derzeit in Erstellung befindlichen Gutachten zum vertikalen Finanzausgleich 

Begründung

Gegenwärtig wird Steuerkraftzahl einer Gemeinde nach den Steuereinnahmen der Gemeinde des
vorvergangenen Jahres ermittelt. Hat eine Gemeinde in einem Jahr einmalig besonders hohe
Steuereinnahmen, wird sie im übernächsten Jahr mit deutlich niedrigeren bis fehlenden Mitteln aus
dem Finanzausgleich des Landes "bestraft". Würde die Steuerkraftzahl einer Gemeinde nach dem Mittel
der Steuereinnahmen der Gemeinde der letzten drei vergangenen Jahre ermittelt, wäre für die
Gemeinden die Höhe der Mittel aus dem Finanzausgleich des Landes planbarer und es gäbe weniger
Ausreißer nach oben oder unten. Auch bereits ohne eine Erhöhung der Mittel im Finanzausgleich des
Landes wären dadurch die Haushalte der Gemeinden verlässlicher planbar.
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